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Vervielfältigung und Verbreitung

bedürfen der vorherigen Zustimmung.

Ein Beschlussentwurf gilt als durch 
Volksentscheid angenommen, wenn die 
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und zugleich mindestens ein 
Viertel der Stimmberechtigten zustimmt. 
Die Ergebnisse der hier dargestellten 
Briefwahlbezirke und Bezirke sind für die 
Ermittlung des Gesamtergebnisses nicht 
relevant, lassen aber Aussagen über die
räumliche Verteilung des Abstimmungs-
verhaltens zu.
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   Mitte

   Friedrichshain-Kreuzberg
   Pankow
   Charlottenburg-Wilmersdorf
   Spandau
   Steglitz-Zehlendorf
   Tempelhof-Schöneberg
   Neukölln
   Treptow-Köpenick
   Marzahn-Hellersdorf
   Lichtenberg
   Reinickendorf


